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Gemeinde Salzatal

Satzung zur 1. Änderung der Satzung für die 
Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Salzatal 
(Feuerwehrsatzung)
 
Aufgrund der §§ 5, 8 und 45 des Kommunalverfas-
sungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KVG 
LSA) in Verbindung mit dem Brandschutz- und Hilfel-
eistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (BrSchG 
LSA) in den jeweils gültigen Fassungen hat der Ge-
meinderat der Gemeinde Salzatal in seiner Sitzung 
am 17.06.2025 mit Beschluss-Nr. 2025/142-GR die 1. 
Änderung der Feuerwehrsatzung der Gemeinde Salz-
atal beschlossen: 

Artikel I Änderungsinhalt
Die Feuerwehrsatzung der Gemeinde Salzatal in der 
Beschlussfassung vom 20. Juni 2023 wird wie folgt ge-
ändert: 
 

§ 16 Wahlen
 
(2) Bei der Wahl des Gemeindewehrleiters und des 
Stellvertreters ist auch die Briefwahl möglich. Wahl-
termin, verfahren, -zeit und -ort werden durch den 
Träger der Feuerwehr nach Absprache mit den Ge-
meinde- und Ortswehrleitern bekannt gegeben. 
 

§ 18 Beförderungen, Ehrungen und 
Auszeichnungen

 
(6) Für Jubiläen und Festtage von anderen Gemeinde-
feuerwehren und von Gönnern der Feuerwehr kann 
ein Ehrengeschenk der Freiwilligen Feuerwehr bereit-
gestellt werden.  
 

Artikel II Inkrafttreten
 
Die 1. Änderung der Feuerwehrsatzung tritt am Tage 
nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Salzatal, den 18.06.2025. 
 
gez. Ina Zimmermann      -Dienstsiegel- 
Bürgermeisterin  

Landesamt für Vermessung und Geoinformation 
Sachsen-Anhalt (LVermGeo)

Off enlegung
gemäß § 12 Abs. 3 Vermessungs- und Geoinforma-
tionsgesetz Sachsen-Anhalt in der jeweils geltenden 
Fassung (siehe Landesrecht unter www.sachsen-an-
halt.de)

Für die Gemarkung:  Höhnstedt Flur: 11
   Zappendorf          4, 8

Einheitsgemeinde Salzatal
(Ortsname)

wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters 
hinsichtlich der Gebäudeveränderungen aus Anlass 
der Fortführung der von Amts wegen in Kleingar-
tenanlagen erfassten Lauben nach § 3 Abs. 2 und 
3 sowie nach § 20a Nrn. 7 und 8 des Bundesklein-
gartengesetzes in der jeweils geltenden Fassung 
(siehe Landesrecht unter www.sachsen-anhalt.de) 
fortgeführt.

Das Landesamt für Vermessung und Geoinformation 
Sachsen-Anhalt hat die für das Liegenschaftskatas-
ter relevanten Ergebnisse in die Liegenschaftskarte 
übernommen. 

Das Gebiet ist in der beigefügten Übersichtskarte 
gekennzeichnet.

Allen beteiligten Eigentümern, Erbbauberechtigten 
und Nutzungsberechtigten werden diese Verände-
rungen des Liegenschaftskatasters durch die Off en-
legung bekannt gemacht.

Die Liegenschaftskarte wird in der Zeit

vom 14.07.2025 bis 13.08.2025

in den Diensträumen des Landesamtes für Vermes-
sung und Geoinformation Sachsen-Anhalt Neustäd-
ter Passage 15 in 06122 Halle (Saale) während der 
Besuchszeiten, Mo. bis Fr. 08.00 – 13.00 Uhr / Di. 
13.00 – 18.00 Uhr zur Einsicht ausgelegt. Bei Fragen 
oder Anregungen wird um eine vorherige telefoni-
sche Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 
0345/6912-0 gebeten.
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen die Veränderungen in der Liegenschaftskarte, 
die durch die Übernahme der für das Liegenschafts-
kataster relevanten Veränderungen im Gebäudebe-
stand entstanden sind, kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht 
Halle in 06112 Halle (Saale), Thüringer Straße 16 erho-
ben werden.

im Auftrag

gez. Heiko Puschmann

Auskunft und Beratung
Telefon: 0391 567 8585
Fax: 0391 567 8686
E-Mail: Service.LVermGeo@sachsen-anhalt.de
Internet: www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de

Übersichtskarten der betroff enen Kleingartenan-
lagen in der Einheitsgemeinde Salzatal

WAZV Saalkreis

Gebührenanpassung im Verbandsgebiet des 
WAZV Saalkreis

Die Verbandsversammlung des WAZV Saalkreis hat 
in ihrer planmäßigen Versammlung vom 12.05.2025 
eine Anpassung der Gebühren beschlossen.
Im Einzelnen handelt es sich um Erhöhungen der 
Mengengebühren beim Trinkwasser (ab 01. Januar 
2025), der zentralen Schmutzwasserentsorgung 
(ab 01. Januar 2025) und ab dem 01. Januar 2026 
auch beim Niederschlagswasser. Die Grundpreise 
bleiben unverändert. Zudem sinken ab dem 01. Janu-
ar 2025 die Gebühren für abfl usslose Sammelgruben 
und Kleinkläranlagen. Im Bereich der dezentralen 
Schmutzwasserbeseitigung erfolgt ferner eine Ge-
bührensenkung.Für ungeklärtes Schmutzwasser er-
höht sich die Mengengebühr um 0,74 €/m³, im Trink-
wasser um 1,10 €/m³ netto. Für Niederschlagswasser 
werden ab dem kommenden Jahr 0,18 €/m² mehr fäl-
lig. 
Gründe für die Gebührenanpassung sind insbesonde-
re infl ationsbedingt deutlich gestiegene Darlehens-
zinsen sowie Kostensteigerungen in allen Bereichen, 
beispielsweise Energie-, Material- und Rohstoff kos-
ten sowie Aufwendungen für Dienstleistungen Drit-
ter. Auch ein vergrößerter Investitionsbedarf und 
verschärfte umweltrechtliche Anforderungen füh-
ren zu steigenden Kosten. Neben diesen Kostenstei-
gerungen gibt es eine wesentliche Verteuerung der 
Kosten beim Trinkwassereinkauf. Der WAZV Saalkreis 
ist dabei vollumfänglich auf den Vorlieferanten an-
gewiesen, da der WAZV keine eigenen Wasserwerke 
betreibt und ausschließlich über das Fernwassernetz 
Trinkwasser bezieht. Im Bereich Abwasser sind die 
Preise für Abwasser, welches nicht auf den eigenen 
Kläranlagen gereinigt wird (das sog. Einleitentgelt), 
enorm angestiegen. Auch die Kosten für die Klär-
schlammentsorgung und -verwertung sind deutlich 
angestiegen.
Der WAZV Saalkreis ist verpfl ichtet, für seine öff ent-
liche Trinkwasserversorgungsanlage sowie für seine 
öff entliche zentrale Abwasserbeseitigungsanlage 
kostendeckende Gebühren zu erheben, sofern durch 
die Mitgliedsgemeinden kein Kostenausgleich durch 
Umlagen zur Subventionierung der Gebühren erfolgt.
Die Gebührenerhöhung wird den Kunden erst sicht-
bar mit den Jahresabrechnungen für das Jahr 2025, 
welche voraussichtlich Ende Februar 2026 versendet 
werden. Um große Nachzahlungen zu vermeiden – 
die Vorauszahlungen wurden noch auf der Grundlage 
der alten Gebühren ermittelt – können ab sofort die 
Abschläge auf freiwilliger Basis durch Information an 
den Kundendienst (kundendienst@wazv-saalkreis.
de) erhöht werden. Für das Niederschlagswasser wer-
den im Januar 2026 neue Dauerbescheide versendet; 
hier besteht seitens der Kunden aktuell kein Hand-
lungsbedarf. 
Wasser- und Abwasserzweckverband Saalkreis


